
1. Kapitel —  Verbrechen gegen Souveränität der DDR,
27 Frieden, Menschlichkeit und Menschenrechte § 9 0

3. Objektiv erfaß t § 90 als Begehungsweisen die Verfolgung, Aufforde
rung zur Verfolgung, Anordnung oder Veranlassung der Verfolgung.

Zum  Begriff Verfolgung vgl. § 89 Anm. 4 d. Davon w ird  eine Vielzahl 
von H andlungen erfaßt, die sowohl gem einsam  als auch einzeln gegen 
einen B ürger der DDR angew endet w erden können. Solche H andlungen 
können u. a. sein: Leibesvisitation, Durchsuchung des Gepäcks, Beschlag
nahm e, Festnahm e, E inleitung von E rm ittlungsverfahren, E rlaß eines 
richterlichen Haftbefehls, D urchführung von Prozessen, H aft oder andere 
S trafen, Tätlichkeiten, Drohungen m it Gewalt, Ausweisung.

Die Aufforderung zur Verfolgung erfaß t H andlungen, die darauf ge
richtet sind, in der Ö ffentlichkeit V erfolgungsm aßnahm en auszulösen oder 
staatliche Institu tionen zu solchen zu bestim m en. Die A ufforderung zur 
Verfolgung kann  in mündlicher oder schriftlicher Form  erfolgen, z. B. in 
Reden von Politikern, K om m entaren im  Rundfunk, Fernsehen u. a., von 
R edakteuren in Presseerzeugnissen.

Die Anordnung oder Veranlassung der Verfolgung erfaß t H andlun
gen, die darauf gerichtet sind, daß der T äter au f G rund seiner S tellung 
oder seines Einflusses von anderen Personen Verfolgungsm aßnahm en aus
führen  läßt.

Die Anordnung der Verfolgung kann sich beziehen auf Befehle und 
Weisungen, die andere Personen zur A usführung von V erfolgungshand
lungen bestim m en bzw. bestim m en sollen.

Das M erkm al veranlassen liegt vor, w enn der T äter anderw eitig, also 
ohne Vorliegen einer A nordnung, zu der H andlung bestim m t w ird, so 
z. B. wenn Empfehlungen, Hinweise, R ichtlinien oder Instruktionen ge
geben werden. Auch die V eranlassung entsprechender gesetzgeberischer 
M aßnahm en kann dieses K riterium  erfüllen.

4. T äter kann jede Person sein. Nicht erforderlich ist, daß er eine 
bestim m te Funktion oder berufliche Stellung ausübt.

Der T atbestand fordert jedoch objektiv den Nachweis, daß der Täter 
maßgeblich oder m it besonderer Aktivität an Verfolgungshandlungen 
gegen B ürger der DDR teilgenom m en hat. Damit w ird hervorgehoben, 
daß der T äter einen wesentlichen bzw. entscheidenden A nteil an der
artigen H andlungen gehabt haben muß.

Bei der Feststellung der Schuld ist davon auszugehen, daß heute in 
W estdeutschland grundsätzlich alle B ürger wissen müssen, daß die A llein
vertretungsanm aßung und die A usdehnung der westdeutschen G erichts
hoheit auf DDR-Bürger völkerrechtsw idrig ist. In diesem Zusam m enhang 
ist A rt. 25 des westdeutschen Grundgesetzes zu berücksichtigen, wonach 
die allgem einen Regeln des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts 
sind, den Gesetzen Vorgehen und Rechte und Pflichten unm ittelbar fü r 
die Bewohner des Bundesgebietes erzeugen.

Ein G rundsatz des Völkerrechts besagt, daß niem and verpflichtet ist 
oder gezwungen w erden kann und darf, H andlungen zu begehen, die im 
W iderspruch zum Völkerrecht stehen. Das bedeutet, daß sich kein T äter


